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KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Asperhofen hat in seiner Sitzung am 09.12.2025, TOP 6,
folgende

beschlossen:
VERORDNUNG

§1
Der Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe und der Vorauszahlung auf die
Aufschließungsabgabe gern. § 38 NO Bauordnung 2014, LGBI. 1/2015, in der derzeit geltenden
Fassung, sowie der Ergänzungsabgabe zur Aufschließungsabgabe gern. § 39 NO Bauordnung
2014, LGBI. 1/2015 in der derzeit geltenden Fassung wird mit

festgesetzt.

€ 689,59

§2

Diese Verordnung tritt am 01. Jänner 2026 in Kraft.
Alle bisherigen diesbezüglichen Verordnungen treten mit dem Wirksamwerden dieser
Verordnung außer Kraft.

Asperhofen, am 09.12.2025

Der Bürgermeister:

Mag. (EH) Harald Lechner
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AMTSSIGNATUR

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden

Sie unter: www.signaturpruefung.gv.at bzw. www.asperhofen.at

Angeschlagen am: 10.12.205
Abzunehmen am: 30.12.2025
Abgenommen am: 2x‘. 42


